
849 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates (V .G.P. ). 

Bericht 

des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft 

. über die Regierungsvorlage (831 der Bei
lagen): Bundesgesetz, womit das Gesetz vom 
6. August 1909, R. G. BI. Nr. 177, betreffend 
die Abwehr und Tilgung von Tierseuchen 
abgeändert und ergänzt wird (Tierseuchen-

gesetznovelle). 

Die vorliegende Novelle zum Tierseuchengesetz 
verfolgt in erster Linie den Zweck, wirksame 
gesetzliche Bestimmungen zu treffen; damit der 
Ausbreitung von Tierseuchen, vor allem der 
Maul- und Klauenseuche, der ansteckenden 
Schweinelähmung, der Geflügelcholera, der 
Hühnerpest und der Wutkrankheit, mit Erfolg 
entgegengetreten werden kann. Das Tierseuchen
gesetz vom Jahre 1909 hat sich zwar nach jeder 
Richtung hin bewährt, aber die veterinärwissen
schaftlichen Erkenntnisse der letzten Zeit sind 
darin noch nicht verwertet und sollen nunmehr 
durch die Novelle in einer für die Veterinärpraxis 
brauchbaren Form ausgewertet werden. 

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht außerdem 
auch noch die Abänderung einiger Bestimmungen 
des alten Tierseuchengesetzes vor, die aus Gründen 
der Zweckmäßigkeit oder aus verfassungsrecht
lichen Rücksichten notwendig geworden ist. 

Der Regierungsentwurf hat eine neue Fassung 
des § 13, betreffend die Schlachttier- und Fleisch
untersuchung, vorgeschlagen. Der Ausschuß für 
Land- und Forstwirtschaft hat in seiner Sitzung 
am 5. Mai 1949 diese Vorschläge einer eingehen
den Erörterung unterzogen und kam zur ein
helligen Auffassung, daß· diese Frage angesichts 
der vielen und berechtigten Bedenken der betrof
fenen Kreise für eine gesetzliche Regelung noch 
nicht reif ist. Insbesondere wurden Bedenken da
gegen erhoben, daß nunmehr das Stechvieh ohne 
Ausnahme der Beschaupflicht unterzogen wird, 
und zwar auch dann, wenn es sich um gesundes 

ohnehin besteht, wenn es sich um Notschlach
tungen, um seuchenkrankes oder verdächtiges 
Stechvieh oder um den Verkauf an Gewerbe
treibende handelt, wurde eine Neuregelung nicht 
als dringlich bezeichet. Sollte aber im Zuge emer 
neuerlichen Novellierung diese Frage einer neuen 
gesetzlichen Regelung unterzogen werden, dann 
müssen zunächst vom Landwirtschaftsministerium 
alle vorgebrachten Bedenken einer eingehenden 
Würdigung unterzogen werden. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirt~chaft hat 
sich im Zusammenhang mit der Novelle aum mit 
den derzeitigen Vorschriften über die Beibringung 
von Tierpässen befaßt und wurde insbesondere 
Beschwerde darüber geführt, daß auch bei vor
übergehender übersteIlung der Tiere in Nachbar
gemeinden - wie es bei der Sömmerung von 
Weidevieh der Fall ist - Tierpässe beigebracht 
werden müssen. Von einer Ergänzung des be
stehenden § 8 wurde indes abgesehen, da der Ver
treter des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft ausdrücklich erklärte, daß Tier
pässe nur beizubringen sind, wenn es sich um den 
ständigen Aufenthalt der überstellten Tiere han
delt. Für Weidevieh sind daher Tierpässe nicht 
erforderlich. 

In den Ausschußberatul,1gen wurde es begrüßt, 
daß nunmehr Schutzimpfungen gegen die Maul
und Klauenseuche angeordnet werden können, 
und wurde ausdrücklich festgestellt, daß im Falle 
der behördlichen Anordnung einer solchen Imp
fung gemäß § 61, lit. f, des Tierseuchengesetzes 
der Bundesschatz die Kosten zu tragen hat. 

Im übrigen ist zu sagen,· daß die Vorschläge 
der Regierungsvorlage im allgemeinen gebilligt 
und angenommen wurden. Abgeändert wurde die 
Regierungsvorlage nur in folgenden Punkten: 

Stechvieh für den Eigenbedarf handelt oder wenn I Punkt 3 : Die im letzten Absatz des § 4 vor
das F.leisc? an Private ~bgege~en wird .. Nachdem gesehene Höchstgebühr für die tierärztliche Grenz-

. derzeIt eme Beschaupflicht fur Stechvleh dann kontrolle wurde von 30 Sauf 20 S ermäßigt. 
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Punkt 7: Die neu vorgeschlagene Fassung des I Punkt 23 (24 der Regierungsvorlage): Im § 63, 
§ 13 über Schlachttier- und Fleischuntersuchung lAbs. (2), wurden die Worte: "als Bürgermeister 
entfällt. oder in dessen Vertretung" gestrichen. 

Punkt 13 (14 der Regierungsvorlage), lit. b: An 
die Stelle des Wortes ,; wutverdächtigen '" wurde 
das Wort " verdächtigen'" gesetzt, damit die 
Prämie sowohl für seuchenverdächtige als auch 
für ansteckungsverdächtige Tiere gewährt werden 
kann. 

Punkt 15 (16 der Regierungsvorlage): Im letzten 
Absatz waren die Worte "oder geschlachtete'" zu 
streichen. 

'. 

Ing. Schumy, 
BerichrerstatMr. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft 
stellt nunmehr den Antrag, der Nationalrat wolle 
dem a n g e s chi 0 s sen enG e set zen t
w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Wien, am 5. Mai 1949. 

Schneeberger, 
Obma.nnm:ill'Vertreter . 

"/. 
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-j. 

Bundesgesetz vom 
womit das Gesetz vom 6. August 1909, 
R. G. Bt Nr. 177, betreffend die Abwehr und 
Tilgung von Tierseuchen abgeändert und er-

gänzt wird (Tierseuchengesetznovelle). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

Dem Bundesministerium für Land- und Forst
wirtschaft bleibt es vorbehalten, nähere Bestim
mungen hinsichtlich der Zulässigkeit der Einfuhr 
und der Durchfuhr, der tierärztlichen Grenz
kontrolle und der veterinärbehördlichen Behand
lung der Sendungen im Inlandsbestimmungsorte 
im Einvernehmen mit den Bundesministerien für 
soziale Verwaltung, für Handel lind Wieder
aufbau, für Verkehr und für Finanzen durch 

Das Gesetz vom 6. August 1909, R. G. BI. Verordnung zu treffen. 
Nr. 177, betreffend die Abwehr und Tilgung Das Bundesministerium für Land- und Forst
von Tierseuchen, in der Fassung des Bundes- wirtschaft kann auch für die Einfuhr und die 
gesetzes vom 26. Oktober 1934, B. G. BI. II Durchfuhr von Tieren, die nicht zu den Haus
Nr. 348, womit die §§ 8, 11 und 20 des Gesetzes tieren zählen, sowie für Rohstoffe und Produkte" 
vom 6. August 1909, R. G. BI. Nr. 177, ab- solcher Tiere im Einvernehmen mit den im zweiten 
geändert und ergänzt werden, und des Bundes-" Absatz genannten Bundesministerien durch'" Ver
gesetzes, B.G. BI. Nr. 441/1935, womit der ordnung besondere Bestimmungen treffen, soweit 
§ 13 des Gesetzes vom 6. A~gust 19~?, R. G. BI. dies zur Hintanhaltung der Einschleppung von 
Nr. 177, ergänzt wird, wird abgeandert und Tierseuchen geboten erscheint. 
ergänzt wie folgt: I. .- -

, "I Sendungen, die den Emfuhr- oder Durchfuhr-
,1. Der dritte Absatz des § 1 hat zu entfallen. v~rs~lriften nicht entspre~en, und Tiere, die 

," mit emer Seuche behaftet, emer solchen oder der 
2. Nach ,§ 3 wird folgende Bestimml!l1g ein- Ansteckung verdächtig erkannt werden, sind zur 

geschaltet: Einfuhr oder Durchfuhr nicht zuzulassen. 

,,§ 3 a. Ve t e r i n ä r m e d i z i n i s c h e Für die tierärztliche Grenzkorttrolle der zur 
B u n,d e san s tal t e n. Einfuhr oder Durchfuhr kommenden Tiere, 

Zur Bearbeitung und Lösung der mit diesem 
Bundesgesetze im Zusammenhange stehenden 
veterinärwissenschaftlichen und fachtechnischen 
Aufgaben und Fragen bedient sich das Bundes
"ministerium für Land- und Forstwirtschaft eigener 
veterinärmedizinischer Bundesanstalten. 

Solche Anstalten können vom Bundesministe
rium für Land- und Forstwirtschaft mit Zustim
mung des Bundesministeriums für Finanzen nach 
Bedarf eJ;richtet oder aufgelassen werden. Ein
richtung und Betrieb dieser Anstalten werden vom 
Bundesmini;terium für Land- und Forstwirtschaft 
durch Verordnung geregelt." 

3. Der § 4 hat zu lauten: 

,,§ 4. A 11 gern ein e B e s tim m u n gen. 

Die Einfuhr und Durchfuhr von Haustieren 
sowie von tierischen Rohstoffen und Produkten 
ist an eine besondere, fallweise einzuholende Be
willigung des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft gebunden. 

tierischen Rohstoffe und Produkte können dem 
Absender oder Empfänger vom Bundesministe
rium für Land- und Forstwirtschaft im Einverneh
men mit dem Bundesministerium für Finanzen 
durch Verordnung festzusetzende Gebühren bis 
zum Höchstbetrage von 20 S für ein Tier und 
von 10 S für je 100kg tierischer Rohstoffe und 
Produkte vorgeschrieben werden." 

4. In der Überschrift des § 8, im § 8 und im 
§"9 treten jeweils an die Stelle des Wortes "Vieh
passes" das Wort "Tierpasses", "Viehpasse" das 
Wort "Tierpasse", "Viehpässe" das Wort "Tier
pässe", "Viehpässen" das Wort "Tierpässen". 

5. Der letzte Absatz des § 9 hat zu lauten: 
"Die Marktordnung für Viehmärkte ist vom 

Landeshauptmanne, für Viehmärkte von hervor
ragender Bedeutung vom Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft gemeinsam mit dem 
Bundesministerium für Handel und Wieder
aufbau im Einvernehmen mit dem Bundesministe
rium für soziale Verwaltung nach Anhörung der 
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betreffenden Gemeinden und der örtlich zustän
digen landwirtschaftlichen Hauptkörperschaft zu 
erlassen. " 

6. Der dritte und vierte Absatz des § 12 
haben zu lauten: 

"Der Vertrieb von Arzneimitteln oder Arznei
zubereitungen, welche die Gesundheit der Tiere 
nachteilig zu beeinflussen geeignet· oder die nach 
ihrer Zusammensetzung wertlos sind, weiters der 
Vertrieb solcher Mittel, die aus Gründen der 
Tierseuchenbekämpfung bedenklich erscheinen, 
kann vom Bundesministerium für soziale Ver
waltung im Einvernehmen mit den Bundesministe
rien für Land- lund Forstwirtschaft und für 
Handel und Wiederaufbau verboten werden. 

Unter den gleichen Voraussetzungen kann vom 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Handel und Wiederaufbau der Vertrieb von 
Kräftigungs- und Stärkungsmitteln jeder Art und 
von diätetischen Mitteln, die aus organischen 
oder anorganischen Stoffen hergestellt sind, ver~ 
boteti werden." 

7. Im § 16 haben die Punkte 6, 9 und 11 zu 
lauten: 

,,6. Beschälseuche und Bläschenausschlag der 
Pferde;" 

,,9. Schweinepest, Schweineseuche und an-
steckende Schweinelähmung;" 

,,11. Geflügelcholera und Geflügelpest;". 

8. Im § 17 treten folgende Änderungen em: 

a) Der zweite Absatz hat zu lauten: 

"Bezüglich der Tiere, welche sich in der Be
handlung eines Tierarztes befinden, entfällt die 
Verpflichtung der im vorangehenden Absatze ge
nannten Personen zur Erstattung der Anzeige, 
vorausgesetzt, daß bei den betreffenden Tieren 
nicht bereits vor Zuziehung eines Tierarztes zur 
Behandlung oder zur Schlachttier- und Fleisch
untersuchung Erscheinungen aufgetreten sind, die 
nach dem vom Bundesininisterium für Land- und 
Forstwirtschaft . herausgegebenen Belehrungen den 
Verdacht einer anzeigepflichtigen Tierseuche er
regen." 

b) Im vorletzten Absatze treten an Stelle der 
Worte ,,10 bis 50 K" die Worte ,,20 bis 100 S". 

c) Der letzte Absatz entfällt. 

9. Nach dem § 25 wird folgende Bestimmung 
eingeschaltet: 

,,§ 25 a. B es 0 n der e S c hut z m a ß
na hmen. 

Das Bundesministerium für Land- und Forst
wirtschaft kann zur Vermeidung einer Ver
schleppung von Tierseuchen die Schutzimpfung 
der für eine bestimmte Seuche empfänglichen 

Tiere, die in der Nähe von Tierseuchenversuchs
anstalten und Anstalten zur Herstellung von 
Tierimpfstoffen gehalten werden, auf Bundes
kosten anordnen." 

10 . . Im § 31 wird zwischen dem dritten und 
vierten Absatz als neuer Absatz eingefügt: 

"Bei Gefahr der Einschleppung der Maul-' u'nd 
Klauenseuche aus dem 'Auslande oder beim Aus
bruch dieser Seuche im Inlande kann die Schutz
impfung der Klauentierbestände im gefährdeten 
Gebiete vom Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft angeordnet werden." 

11. Im ,§ 38 haben in der überschrift und im 
Wortlaute die Worte "und Rinder" zu entfallen. 

12. Der § 41 wird durch folgende Bestimmung 
ergänzt: 

,,8. Das Fleisch von mit virus fixe zur Ge
winnung von Wutschutzimpfstoff geimpften 
Tieren kann unter den durch Verordnung vom 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für soziale Verwaltung festzulegenden ,Bedingun
gen zum Genuß für Menschen verwendet werden:~ 

13. Im§ 42 treten folgende Änderungen ein: 

a) Im ersten Absatz ist nach lit. f der Punkt 
durch einen Strichpunkt zu ersetzen; als lit. g 
wird angefügt: 

"g) die Anordnung des Bundesministeriums für 
Land- und Forstwirtschaft, daß alle Hunde 
eines bestimmten Gebietes d~r Schutz
impfung gegen die Wutkrankheit zu unter
ziehen sind." 

b} Als letzter Absatz wird angefügt: 

"Für die Tötung eines wutkranken oder 
verdächtigen Fuchses oder Dachses kann der 
Landeshauptmann eine Prämie bis zum Höchst
betrage von 30 S gewähren." 

14. Die überschrift des § 43 hat zu lauten: 

,,5 c h w ein e pes tun d S c h w ein e
se u ehe." 

15. Nach § 43 wird folgende Bestimmung ein
geschaltet: 

,,§ 43 a. Ans tee k end e S c h w ein e
I äh m u n g. 

Besteht in einem Schweinebestande der Ver
dacht der ansteckenden Schweinelähmung, so ist 
dieser Bestand auf Anordnung der Bezirksver
waltungsbehörde sogleich seuchensimer abzuson
dern und amtstierärztlim zu beobachten. 

Zur Klärung des Seuchen verdachtes hat die 
Bezirksverwaltungsbehörde die Tötung eines, 
wenn nötig mehrerer Schweine anzuordnen. 
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Ist die ansteckende Schweinelähmung in einem 
Schweinebestande amtlich festgestellt, so sind alle 
Schweine dieses Bestandes auf Anordnung der 
Bezirksverwaltungsbehörde ohne Verzug zu töten. 

Das Fleisch der getöteten Tiere ist vor dem 
Verbrauche einem durch Verordnung festzusetzen
den Entseuchungsverfahren zu unterziehen. 

Die Schlachtung von Schweinen eines Bestandes, 
dessen seumensichere Absonderung (erster Absatz) 
angeordnet wurde, ist nur mit Zustimmung der 
Bezirksyerwaltungsbehörde zulässig. 

Verendete Smweine, bei denen Smweine
lähmung festgestellt wurde, sind ohne vorherige 
Enthäutung zur Gänze unschädlim zu beseitigen. 
Das gleiche gilt für auf behördliche Anordnung 
getötete Smweine, wenn sie genußuntauglich be
funden wurden." 

16. Der § 45 hat zu lauten: 

,,§ 45. G e f lüg eie hol e r a. 

Bei vereinzeltem Auftreten der Geflügelcholera 
in einer von dieser Seuche sonst freien Gegend 
kann von der Bezirksverwaltungsbehörde die 
Tötung der seuchenkranken und verdächtigen 
Tiere dann angeordnet werden, wenn anzuneh
men ist, daß hiedurch die Seuche aller Voraussimt 
nam schleunigst getilgt werden wird." 

17. Nach dem § 45 wird folgende Bestimmung 
eingesmaltet: 

,,§ 45 a. G e fl ü gel pes t. 

Nach behördlicher Feststellung der Geflügel
pest hat die Bezirksverwaltungsbehörde die 
Tötung des seuchenkranken und verdämtigen 
Geflügels (Hühner, Truthühner, Gänse, Enten 
u. dgl.) des verseuchten Bestandes und die Smutz
impfung aller gefährdeten peflügelbestände des 
betreffenden Ortsteiles oder Ortes anzuordnen. 
Wenn anzunehmen ist, daß durch derartige 
Schutzimpfungen der Weiterverbreitung der 
Seuche wirksam vorgebeugt wird, kann der Lan
deshauptmann bei dem Auftreten der Geflügel
pest anordnen, daß die Schutzimpfung auch in 
größeren Gebieten (Gemeinden, Verwaltungs
bezirken) allgemein durchgeführt wird." 

18. Im § 48 hat im ersten Satz nach dem Wort 
"Einhufer" das Wort "und" zu entfallen; dafür 
ist ein Beistrich zu setzen. Nam dem Worte 
"Schweine" sind die Worte "und Hausgeflügel
arten" einzufügen. 

19. Im § 52 treten folgende Knderungen ein: 
a) Der vierte Absatz hat zu lauten: 
"Für auf behördliche Anordnung getötete, mit 

Schweinepest oder Schweine seuche behaftet befun
dene Schweine wird die Entschädigung mit 
50 v. H. des nach den vorstehenden Anordnungen 
zu ermittelnden Betrages geleistet." 

5 

b) Als fünfter Absatz wird angefügt: 

"Für auf behördliche Anordnung wegen an
steckender Schweinelähmung getötete Schweine 
beträgt die Entschädigung für seuchenkranke und 
-verdächtige Schweine 80 v. H., für ansteckungs
verdächtige, nicht fiebernde, gesund erscheinende 
Schweine 100 v. H. des nach den vorstehenden 
Anordnungen ermittelten Betrages. Für Zucht
schweine ist ein Zuschlag von 50 v. H., für Saug
ferkel (bis acht Wochen) und trächtige Schweine 
ein Zuschlag von 100 v. H. 'zu den gemäß lit. b 
ermittelten Beträgen zu gewähren." 

20. Nam dem § 52 wird folgende Bestimmung 
eingesmaltet: 

,,§ 52 a. Für Ge fl ü gel. 

Als Entschädigung für auf behördlime Anord
nung wegen Geflügelpest oder wegen Geflügel
cholera getötetes oder für in folge einer beim 
Herrsmen der Geflügelpest behördlich angeord
neten Impfung verendetes Geflügel wird der 
gemeine Wert ohne Rücksimt auf die durch die 
Seuche eingetretene Wertverminderung geleistet. 
Für anerkannte Zuchtgeflügelbestände ist ein Zu
smlag von 50 v. H. und für brütendes oder 
kückenführendes Geflügel' sowie für Kücken ein 
Zuschlag von 100 v. H. zu den ermittelte~ Be
trägen zu gewähren. 

Der gemeine Wert ist vom Amtstierarzt nam 
Maßgabe eines Werttarifes zu ermitteln, der vom 
Landeshauptmann nach Anhörung der landwirt
schaftlimen Hauptkörpersmaft des Landes unter 
Berücksichtigung der Alters-, Rassen- und son
stigen preisbestimmenden Merkmale halbjährig 
festzusetzen und in der amtlimen Landeszeitung 
zu verlautbaren ist." 

21. Die Klammerbemerkung ,,(§§ 51 und 52)" 
im Wortlaute des § 55 hat zu lauten: ,,(§§ 51, 
52 und 52 a)"; weiters wird die Zitierung der 
§I§ 51 und 52 im Wortlaut dieses Paragraphen 
abgeändert und <;rgänzt wie folgt: ,,§§ 51, 52 
und 52 a." 

22. Die lit. i des § 61 hat zu lauten: 

"i) der nam Maßgabe der §§ 17 und 42 ge
währten Prämien." 

23. Der § 63 hat zu lauten: 
,,§ 63. 1. Wer es unterläßt, eine Anzeige zu 

erstatten, die ihm nam diesem Bundesgesetze oder 
nach den auf Grund dieses ,Bundesgesetzes er
lassenen Anordnungen obliegt; 

2. wer bei Ausstellung von Tierpässen oder 
Ursprungsbescheinigungen, wenn auch aus Fahr
lässigkeit, die Unwahrheit bezeugt; 

3. wer den Vorschriften der §§ 7 bis einsmließ
lich 15, 25, 32 und 42, lit. abis f, oder den auf 
Grund dieser Paragraphe erlassenen Anordnun
gen oder 
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4. wer den auf Grund dieses Bundesgesetzes er
lassenen Anordnungen über Schutzimpfungen zu
widerhandelt, begeht eine Verwaltungsüber
tretung und wird mit Arrest bis zu sechs Wochen 
oder an Geld bis zu 1500 S bestraft.'.' 

24. Der § 64 hat zu lauten: 

,,§ 64. Wer den sonstigen in diesem Bundes
gesetze enthaltenen oder auf Grund desselben er
lassenen Anordnungen zuwiderhandelt, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und wird, soweit 
das Gesetz nichts anderes bestimmt, mit Arrest 

. bis zu drei Monaten oder an Geld bis zu 3000 S 
bestraft. " 

25. Der § 68 hat zu lauten: 

,,§ 68. Zu s t ä n d i g k e i t. 

tierische Rohstoffe und Produkte sowie andere 
Gegenstände, die Träger des Ansteckungsstoffes 
sein können, für verfallen erklärt werden können, 
wem immer sie gehören." 

27. Der § 79 hat zu lauten: 

,,§ 79. Voll zug s vor s eh r i f t. 

Mit de~ VoUziehung dieses Bundesgesetzes ist 
das Bundesministerium für Land- und Forstwirt
schaft, hinsichtlich der Bestimmungen des fünften 
Absatzes des § 3 auch das Bundesministerium für 
Unterricht, hinsichtlich der Bestimmungen des 
letzten Absatzes des § 9 auch das Bundesministe
rium für Handel und Wiederaufbau, hinsichtlich· 
der Bestimmungen des dritten Absatzes des § 12 
das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
und, soweit es sich um Angelegenheiten des 
gerichtlichen Strafverfahrens im VIII. Abschnitte 
dieses Bundesgesetzes handelt, das Bundesministe
rium für Justiz betraut." 

Artikel H. 

Die Untersuchung und Bestrafung steht hin
sichtlich der in den §§ 63 und 64 bezeichneten 
strafbaren Handlungen den Bezirksverwaltungs
behörden, hinsichtlich der in den §§ 65 bis 67 
bezeichneten strafbaren Handlungen den Ge-
·ch Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 

rl ten zu. d .. . f·· d d F . 
D · V ch·f d §§ 63 d 64 . d ·ch das Bun esmmlstenum ur Lan - un orstWlrt-

le ors n ten er un sm m t: ch f h ch l·ch d . des 
anzuwenden, wenn die Tat eine von den Gerichten s a t, insi t I er Bestimmungen 

Artikels I, Ziffer 5, auch das Bundesministerium 
zu verfolgende, strafbare Handlung begründet." für Handel und Wiederaufbau, hinsichtlich der 

Bestimmungen des Artikels I, Ziffer 6, zweiter 
26. Der zweite Absatz des § 71 hat zu lauten: Absatz, das Bundesministerium für soziale Ver-
"Soweit für das Strafverfahren gemäß § 68 

die Bezirksverwaltungsbehörden zuständig sind, 
gelten die Bestimmungen des § 17 des Verwal
tungsstrafgesetzes mit der Maßgabe, daß Tiere, 

waltung und hinsichtlich der Bestimmungen des 
Artikels I, Ziffer 25, . soweit es sich um Angelegen
heiten des gerichtlichen Strafverfahrens handelt, 
das Bundesministerium für Justiz betraut. 
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